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2. Änderung
Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB)

Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie
Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf
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II/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Es sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach
§ 3 Abs. 2 BauGB eingegangen.
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II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

II/B 1: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co.KG, Overfeldweg 23, 51371 
           Leverkusen
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

In der Begründung wird unter Punkt 4.1.3 für die Versorgung das Medium „Wärme“ ergänzt.

Aufgrund der hohen städtebaulichen und gestalterischen Anforderungen im Gebiet nbso Ost 
werden die notwendigen Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksgrenzen uneingeschränkt zugelassen. Die Realisierung technisch notwendiger 
Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ist im Einzelfall im Wege 
einer Befreiung mit der Stadt Leverkusen abzustimmen.  

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. Die Begründung wird in Bezug auf das Medium 
„Wärme“ entsprechend angepasst.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
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II/B 2: Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Hansastraße 2, 47799 Krefeld
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Auf Grundlage der Stellungnahme des Verkehrsgutachters ist nach aktuellem Planungsstand 
nicht davon auszugehen, dass es zu den dargelegten Verschlechterungen kommt.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 3: Bundesnetzagentur, Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Von den genannten Betreibern (E-Plus Service GmbH und Ericsson Service GmbH) liegen 
Stellungnahmen (II/B 18 und II/B 19) vor, in denen sie darauf hinweisen, dass keine 
Betroffenheit vorliegt.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 4: Nahverkehr Rheinland GmbH, Glockengasse 37-39, 50667 Köln
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Bei dem genannten Verkehrsgutachten handelt es sich lediglich um eine 
verkehrsgutachterliche Stellungnahme, in welcher das zu erwartende Fahrtenaufkommen im 
motorisierten Verkehr abgeschätzt und die Verteilung im umliegenden Straßennetz sowie die 
Leistungsfähigkeit bewertet werden sollte. Weiterhin dient die Stellungnahme der 
Plausibilisierung der vom Lärmgutachter angenommenen Annahmen zu Fahrbewegungen 
verschiedener Nutzungen. 

Aussagen zur Anbindung an den ÖPNV, sowie Fuß- und Radverkehre werden in der 
Begründung zum Bebauungsplan unter Punkt 4.2 Verkehrskonzept S. 8 ff getroffen.

Die Errichtung von Fahrradstellplätzen ohne Überdachung ist auch außerhalb der als 
Gemeinschaftsgarage gekennzeichneten Fläche und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. Witterungsgeschützte, überdachte Fahrradstellplätze müssen
innerhalb des Parkhauses und innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche untergebracht 
werden.

Bezüglich der nachhaltigen Mobilität besteht innerhalb der NBSO grundsätzlich das Ziel, die 
motorisierten Individualverkehre zu reduzieren. Der Standort profitiert von der günstigen 
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Darüber hinaus soll im Rahmen der 
Entwicklung des Quartiers die nachhaltige Mobilität durch die Förderung von E-Mobilität 
gestärkt werden. 

Im Weiteren wird eine Regelung zu den Fahrradstellplätzen im städtebaulichen Vertrag 
aufgenommen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und ihr wird in Bezug auf die 
Fahrradstellplätze gefolgt.
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II/B 5: AVEA GmbH & Co.KG, Im Eisholz 3, 51373 Leverkusen
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Die Hinweise und Anregungen zu Behältergrößen, Abfuhrrhythmen, Behälterstandplätzen, 

Transportwegen, Sicherheitstechnischen Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die 

Sammlung von Abfällen sowie zu Standplätzen für Glas- und Altkleidercontainer werden zur 

Kenntnis genommen und für die weiteren Planungen an den Investor weitergeleitet.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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II/B 6: Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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II/B 7: Polizei Nordrhein-Westfalen / Polizeipräsidium Köln, Walter-Paul-Ring 2-6, 
         51101 Köln
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es bestehen keine Bedenken. Die Empfehlungen und der Hinweis auf das kostenlose 
Beratungsangebot zur Kriminalprävention werden zur Kenntnis genommen und dem 
Projektentwickler/Investor weitergeleitet. 

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 8: GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Sollten externe Flächen zur Deckung des möglichen Kompensationsbedarfs notwendig 
werden, werden diese ebenfalls zur Stellungnahme vorgelegt.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 9: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
       Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 10: Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Gebäude Elbestraße 7, Paul-
Baumann-Straße 1 / PB 44, 45772 Marl
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 11: PLEdoc GmbH, Gladbecker Straße 404, 45326 Essen
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 12: Deutsche Bahn AG – DB Immobilien, Erna-Scheffler-Straße 5, 51103 Köln

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 13: Stadt Burscheid, Höhestraße 7-9, 51399 Burscheid

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 14: Stadt Leichlingen, Am Schulbusch 16, 42799 Leichlingen

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 15: Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 16: Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, D2-Park 5, 40878 
Ratingen
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 17: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Bromberger Straße 39-41, 
42281 Wuppertal
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 18: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - E-Plus Service GmbH,
Südwestpark 38, 90449 Nürnberg
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 



39

II/B 19: Ericsson GmbH, Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 20: Nord-West Oelleitung GmbH, Zum Ölhafen 207, 26384 Wilhelmshafen

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 21: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Köln, An der Münze 8, 50668 Köln

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 22: Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG - Stadtwerke 
Langenfeld GmbH, Postfach 22 39, 40746 Langenfeld

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 23: Stadt Köln – Stadtplanungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 24: Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 25: Deutsche Telekom Technik GmbH, Postfach 10 07 09, 44782 Bochum
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Die Hinweise werden insgesamt zu Kenntnis genommen und an den Projektentwickler/In-
vestor weitergeleitet, da die betroffene Fläche im Privatbesitz verbleiben wird.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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II/B 26: TBL 693 – Technische Betriebe Leverkusen AöR

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Der Entwässerungsnachweis erfolgt im Bauantragsverfahren.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stellungnahme wird gefolgt.
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II/B 27: TBL 693 – Technische Betriebe Leverkusen AöR

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Es liegt keine Betroffenheit vor.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 28: FB 37 - Feuerwehr

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung berücksichtigt.

Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung berücksichtigt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stellungnahme wird gefolgt.
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II/B 29: FB 32 - Umwelt
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Untere Abfallbehörde

Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wird im Rahmen der anstehenden 

Abbruchanträge des Investors zu beachten sein.

Zu 2: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Aufstellflächen für 

Abfallbehälter sind im Rahmen der Hochbauplanungen zu definieren und werden mit dem 

Entsorger (AVEA) entsprechend abzustimmen sein. 

Untere Bodenschutzbehörde

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stellungnahme wird gefolgt.
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II/B 30: FB 66 - Tiefbau

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:

Im festgesetzten MU befinden sich ausschließlich private Flächen. Die öffentliche 
Zugänglichkeit und Durchwegung des Gebietes wird planungsrechtlich über die Festsetzung 
von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten gesichert. 

Der Bereich Anger befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 
172 B/II „nbso – Campus Leverkusen und Gewerbe“ 2. Änderung.

Beschlussvorlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 


